
 

 

 

Bürgerinitiative Rheiderland up Stee 

 

 

Satzung 

 

 

 

 

§ 1  Name und Sitz 

 

Der Verein führt den Namen „Bürgerinitiative Rheiderland up Stee“. Sein Tätigkeitsbereich ist das 

Rheiderland und die angrenzenden Gebiete des Landkreises Leer. Er soll in das Vereinsregister des 

zuständigen Gerichtes eingetragen werden. Der Verein trägt nach der Eintragung in das Vereinsregister den 

Zusatz e.V. 

 

Die Bürgerinitiative Rheiderland up Stee wird die finanzbehördliche Anerkennung der Gemeinnützigkeit 

beantragen. 

 

Sitz des Vereins ist 26844 Jemgum 

 

 

§ 2  Zweck und Ziel 

 

(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Landschaftspflege, des Natur- und 

 Umweltschutzes im Rheiderland und Umgebung. 

 

(2) Ziel des Vereins ist es, schwerwiegende Eingriffe in das Landschaftsbild zu verhindern  und die 

Lebensqualität der Bürger unter Beachtung ökologischer Nachhaltigkeit zu  erhalten und zu fördern. 

 

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, 

 

 ⚫  den Bau weiterer Salzkavernen und dazugehöriger Anlagen zu verhindern, 

 ⚫  die Verlegung weiterer Pipelines zu vermeiden, 

 ⚫  Details über Boden- und Grundwasserabsenkungen zu sammeln, 

 ⚫  die Bürger mit Informationen zu versorgen, sie über mögliche Gefahren 

      aufzuklären und ihre Position und Rechte zu stärken, 

 ⚫  die Änderung rechtlicher Grundlagen anzustreben, 



 ⚫  die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien einzufordern, 

 ⚫  und zur Erreichung der Ziele mit anderen Gruppen und Institutionen 

      gleicher Zielsetzung zusammen zu arbeiten. 

 

  

§ 3  Die Gemeinnützigkeit des Vereines 

 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des  Abschnitts 

„steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung“. Der Verein ist selbstlos  tätig. Er verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins  dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 

verwendet werden. 

 

(2) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine  Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch  unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden. 

 

(3) Beschlüsse über Satzungsänderungen, welche die Zwecke des Vereins betreffen, sind so  vor 

dem Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt zwecks Bestätigung vorzulegen, dass  die 

Gemeinnützigkeit des Vereins im steuerlichen Sinne nicht beeinträchtigt ist. 

§ 4  Die Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen und  Personengemeinschaften 

werden, die bereit und in der Lage sind, die Ziele des Vereins  zu fördern. Über einen Aufnahmeantrag 

entscheidet der Vorstand, soweit dieser nicht  ordnungsgemäß bestellt ist, die Mitgliederversammlung. 

 

(2) Ein ablehnender Beschluss bedarf keiner Begründung. Die Ablehnung durch den  Vorstand ist 

nicht anfechtbar. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

 

(3) Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit mit vierteljährlicher schriftlicher Kündigung  zum Ende 

eines Jahres durch Erklärung gegenüber dem Vorstand möglich. Zur  Einhaltung der Kündigungsfrist ist 

rechtzeitiger Zugang der Austrittserklärung an ein  Mitglied des Vorstandes erforderlich. Bei Tod oder 

Ausschluss endet die Mitgliedschaft  ohne Einhaltung der Kündigungsfrist. 

 

(4)  Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in  grober 

Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss  beschließt auf Antrag des 

Vorstands die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit  der abgegebenen Stimmen. Vor der 

Beschlussfassung ist dem Mitglied rechtliches  Gehör zu geben. Der Vorstand hat seinen Antrag dem 

auszuschließenden Mitglied  mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich mitzuteilen. Der 

Ausschluss  eines Mitgliedes wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam. 

 

(5) Wenn für mindestens zwei Jahre die Beiträge nicht entrichtet werden, wird das Mitglied  ohne 



vorherige Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung von dem Verein  ausgeschlossen. 

 

 

§ 5  Finanzen 

 

(1) Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuwendungen und  sonstigen 

Einnahmen. Über die Höhe der Beiträge beschließt die Mitglieder- versammlung mit einfacher Mehrheit 

auf Vorschlag des Vorstands. Aufnahmegebühren  werden nicht erhoben. 

 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Beitrag ist jeweils zum 01.11. eines jeden  Jahres für 

das laufende Kalenderjahr auf das Konto des Vereins zu zahlen. 

 

Die Höhe der Beiträge wird von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstands festgelegt. 

 

  

§ 6  Die Organe des Vereins 

 

(1) Die Organe des Vereins sind: 

 

a) der Vorstand (§ 8) 

 

b) die Mitgliederversammlung (§ 7) 

 

(2) Darüber hinaus kann der Verein fachliche Arbeitskreise bilden, deren Besetzung durch  den 

Vorstand erfolgt. Kommt es bei der Besetzung von Arbeitskreisen zu  Unstimmigkeiten, entscheidet die 

Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der  abgegebenen Stimmen über die Besetzung. 

 

 

§ 7  Aufgaben der Mitgliederversammlung, Termine, Regularien 

 

(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) Wahl des Vorstands und der Kassenprüfer 

b) Entgegennahme und Genehmigung des Geschäfts- und Kassenberichtes 

c) Entlastung des Vorstands 

d)  Beschluss über Satzungsänderungen und Vereinsauflösung 

e) Bestätigung der Besetzung der Arbeitskreise 

 

(2) Die   Ordentliche   Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Außerordentliche  

 Mitgliederversammlungen können vom Vorstand einberufen werden, wenn das Interesse  des 

Vereins dies erfordert; sie sind einzuberufen, wenn dies zumindest ein Fünftel der  Mitglieder unter 

Angabe des Zweckes und der Gründe beim Vorstand schriftlich  verlangt. 



 

(3) Mitgliederversammlungen werden vom 1. Vorsitzende, bei seiner Verhinderung von 2. 

 Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen mittels Aushang im  Vereinskasten 

bekannt gegeben. Standort des Vereinskasten ist:  Böhmerwold 1 in  26844 Jemgum Ortsteil 

Böhmerwold.  Dabei sind die vom Vorstand festgesetzte  Tagesordnung, der Tagungsort und der 

Termin anzugeben. In der Tagesordnung für eine  außerordentliche Mitgliederversammlung ist der 

Grund für die Einberufung zu erläutern.  

 

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. 

 Vorsitzenden oder einem anderen Mitglied des Vorstands geleitet. Sind auch diese  verhindert, 

so wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte den Versammlungsleiter. 

 

(5) Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit eine Ergänzung der vom  Vorstand 

festgesetzten Tagesordnung beschließen. 

 

(6) Soweit Gesetz oder diese Satzung nichts anderes bestimmen, entscheidet bei der 

 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung die einfache Mehrheit der abgegebenen  gültigen 

Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben dabei außer Betracht. 

 

(7) Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen 

 Stimmen erforderlich. 

 

(8) Zur Änderung des Zwecks des Vereins (§ 2) ist die Zustimmung von drei Vierteln aller  Mitglieder 

erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienen Mitglieder muss schriftlich  erfolgen. Im Anschluss an 

eine Änderung des Zwecks des Vereins besteht für einen  Zeitraum von sechs Wochen ein 

Sonderkündigungsrecht ohne Einhaltung von  Kündigungsfristen. 

 

  

§ 8  Vorstand, Zusammensetzung und Aufgaben 

 

(1)  Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schriftführer  und 

dem Kassenwart. Es können bis zu vier weitere stimmberechtige Mitglieder als  Beisitzer in den Vorstand 

gewählt werden. 

 

(2) Die Mitglieder des Vorstands müssen Mitglieder des Vereins sein.  

 

(3) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstands- mitglieder  -

mit Ausnahme der Beisitzer-  sind gemeinsam vertretungs- berechtigt. Für  Rechtsgeschäfte mit einem 

Geschäftswert von über 3.000,00  € ist die Zustimmung der  Mitgliederversammlung erforderlich. 

 

(4) Der Vorstand führt die Geschäfte der Bürgerinitiative Rheiderland up Stee. Er fasst seine 



 Beschlüsse mit der Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder. Der  Vorstand ist 

beschlussfähig, wenn mehr als die Häfte der Vorstandsmitglieder anwesend  sind. 

 

(5) Über die Beschlüsse von Mitgliederversammlung und Vorstandssitzungen sind unter  Angabe von 

Ort und Zeit der Versammlungen, sowie der Abstimmungsergebnisse  Niederschriften anzufertigen, die 

vom Versammlungsleiter und Protokollführer  unterzeichnet sind. 

(6) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren gewählt;  er bleibt 

jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt.  Das Amt eines Mitglieds des 

Vorstandes endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein.  

 

 Die Wiederwahl ist möglich. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen  Stimmen 

erhält. Erzielt im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die erforderliche  Mehrheit, so ist eine 

Stichwahl der beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen  erforderlich. Bei der Stichwahl ist gewählt, 

wer die meisten gültigen Stimmen  erhält. 

 

(7) Die Vorstandssitzungen sind mitgliederöffentlich. 

 

(8) Von den Vorstandssitzungen sind Protokolle anzufertigen, die von dem 1. Vorsitzenden  bei 

Abwesenheit des 1. Vorsitzenden von dem 2. Vorsitzenden und dem Schriftführer zu  unterschreiben sind. 

 

 

§ 9  Jahresbericht 

 

Der Vorstand erstellt zum Jahresende einen Jahresbericht, der auf der Mitgliederversammlung 

(Jahreshauptversammlung) von den Mitgliedern entgegengenommen wird. Der Kassenwart erstellt zum 

Jahresende eine Finanzbericht. In diesem müssen alle Einnahmen, Ausgaben und Rücklagen erfasst 

werden. Dieser ist von den Kassenprüfern zu prüfen. Die Kassenprüfer teilen ihren Prüfbericht der 

Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) mit. 

 

 

§ 10  Erstattung von Auslagen 

 

Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. 

 

 

§ 11  Die Auflösung des Vereins 

 

(1) Der Verein kann nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden,  wenn der 

Vorstand oder zwei Drittel der Vereinsmitglieder dies beantragen und bei der  Beschlussfassung 

mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind. Der Beschluss  bedarf einer Mehrheit von drei 



Viertel der abgegebenen Stimmen. 

 

(2) Ist eine Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins einberufene  Mitgliederversammlung nicht 

beschlussfähig, so ist vor Ablauf von 4 Wochen seit dem  Versammlungstag eine weitere 

Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung  einzuberufen. Die weitere Versammlung darf 

frühestens zwei Monate nach dem ersten  Versammlungstag stattfinden, hat aber jedenfalls spätestens 

4 Monate nach diesem  Zeitpunkt zu erfolgen. Die Einladung zu der weiteren Versammlung hat einen 

Hinweis  auf die erleichterte Beschlussfähigkeit zu enthalten. Die neue Versammlung ist ohne 

 Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. 

 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten  Zweckes 

fällt das Vermögen des Vereins an die Bürgerinitiative Lebensqualität Horsten- Etzel-Marx e.V., die es 

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige  oder kirchliche Zwecke zu verwenden 

haben. 

 

(4) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. 

 

 

 
 
 
 

§ 12 Inkrafttreten 

 

(1) Sofern vom Registergericht für die Eintragung oder vom Finanzamt zur Erlangung der 

 Anerkennung als gemeinnützig und besonders förderungswürdige Bürgerinitiative  Änderungen 

der Satzung verlangt werden, wird der Vorstand bevollmächtigt, die  Santzung entsprechend zu ändern. 

 

Die Satzung wurde am 7. September 2011 im Rahmen der Gründungsversammlung verabschiedet. 

 

(3) Erfüllungsort ist die Gemeinde Jemgum, Gerichtsstand ist Leer. 

 

 

26844 Jemgum, den 09.01.2012 


